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ÖAS

Österreichische Arbeitsgemeinschaft für

systemische Therapie und systemische Studien

Kleine Pfarrgasse 5/7

1020 Wien

AUSBILDUNGSKOMMISSION DER ÖSTERREICHISCHEN ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR SYSTEMISCHE THERAPIE UND SYSTEMISCHE STUDIEN

GESCHÄFTSORDNUNG

I. 
MITGLIEDER

1.
Mitglieder mit Stimmrecht:



alle LehrtherapeutInnen der ÖAS

2.

Mitglieder mit Gaststatus ohne Stimmrecht:

a) KandidatInnen zum/zur LehrtherapeutIn ab dem Beginn der Ausbildung

b) Eine/ein gewählte/r KandidatInnenvertreterIn, der die Curricula Wien, Graz und Salzburg gemeinsam vertritt

c) Ein beauftragtes Mitglied der Sektion „Workshop“ in der ÖAS.

II. 
LEITUNG

Die/der LeiterIn ist LehrtherapeutIn der ÖAS und wird von den stimmberechtigten Mitgliedern der AK aus ihrer Mitte mit einfacher Mehrheit alle 2 Jahre gewählt. Die/der LeiterIn der AK ist Vorstandsmitglied der ÖAS. Aufgabe der/des LeiterIn der AK ist u.a. die Einberufung und Leitung der Sitzungen der AK sowie die Vertretung der AK im Vorstand der ÖAS.

III. 
HÄUFIGKEIT DES ZUSAMMENTREFFENS DER AK

Die AK ist von der/dem LeiterIn mindestens zweimal jährlich einzuberufen. Bei Bedarf können zusätzliche Treffen - jedoch nicht mehr als fünf pro Jahr – von der/dem LeiterIn einberufen werden.

IV. 
AUFGABEN DER AK

1. Beauftragung der regionalen AusbildungsleiterInnen (derzeit Wien, Graz, Salzburg) zur Durchführung von Ausbildungscurricula. Diese beinhalten jedenfalls:

a) Planung der Lehrinhalte und der Lehrveranstaltungen

b) Organisation der Lehrstätten

c) Organisation des dafür notwendigen Lehrpersonals

d) Auswahl der KandidatInnen

e) Kontrolle des Lehrbetriebs hinsichtlich der inhaltlichen und didaktischen ÖAS-Standards entsprechend dem Antrag an den Psychotherapiebeirat

f) Finanzielle Abwicklung

g)
Evaluierung des Lernfortschritts der KandidatInnen und Abschluß

2.
Kontrolle der inhaltlichen Durchführung der Ausbildungscurricula, insbesondere im Zusammenhang mit der Einhaltung der inhaltlichen und didaktischen ÖAS-Standards (entsprechend dem Antrag an den Psychotherapie-Beirat) sowie die finanziellen Abwicklung der Ausbildungscurricula.. Die AusbildungsleiterInnen legen dem Vorstand der ÖAS und der AK vor der Generalversammlung der ÖAS jährlich schriftliche Rechenschaftsberichte über jedes laufende Curriculum, für das sie verantwortlich sind, vor. Diese enthalten Informationen über die inhaltlichen und didaktischen Aspekte sowie eine Rechnungslegung über die finanzielle Abwicklung. Die Rechenschaftsberichte beinhalten den Finanzbericht, der die Einnahmen und Ausgaben in Bezug auf das jeweilige Curriculum dokumentiert, wobei die AusbildungsleiterInnen die Einnahmen und Ausgaben für das jeweilige Curriculum zur Gänze oder teilweise (z.B. der Kursbeitrag) über ein Vereins-Subkonto abrechnen oder die Kosten direkt mit den KandidatInnen verrechnen können. 

3. Bestellung der Delegierten für den Psychotherapiebeirat.

4. Anerkennung und Nostrifizierung von KandidatInnen

5. Bestellung neuer LehrtherapeutInnen

6. Anerkennung von Lehrbeauftragten der ÖAS

7. Absprache und Beschlußfassung der von den Delegierten beim Psychotherapiebeirat zu vertretenden Inhalte

8. Austausch von Ideen und Erfahrungen sowie von Lehrinhalten der verschiedenen Curricula.

9. Koordination der Zusammmenarbeit der ÖAS-LehrtherapeutInnen untereinander in den verschiedenen Curricula

10. Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen.

V. BESTELLUNGSKRITERIEN FÜR LEHRTHERAPEUTINNEN

1. Eintragung in die PsychotherapeutInnenliste des BM für Arbeit, Gesundheit und Soziales

2. Abschluß einer Ausbildung in der ÖAS oder Nostrifizierung einer Ausbildung durch die AK der ÖAS

3. Mindestens fünfjährige ununterbrochene Mitgliedschaft in der ÖAS oder besondere Verdienste um die Weiterentwicklung systemischer Therapie und Praxis

4. Mindestens fünfjährige Arbeit als systemische FamilientherapeutIn nach Abschluß der Ausbildung

5. Empfehlung durch eine/einen AusbildungsleiterIn

6. Theoretisches bzw. wissenschaftliches Arbeiten wie etwa Lehrtätigkeit, Vorträge, Ver-öffentlichungen, etc.

7. Vorlage einer detaillierten Beschreibung des persönlichen und beruflichen Werdegangs unter Berücksichtigung der einschlägigen Publikationen und der Vortragstätigkeit.

8. Kontinuierliche Fortbildung über neue Entwicklungen im Feld der systemischen Familientherapie (Seminare, einschlägige Fachkongresse etc.)

9. Absolvierung der folgenden Fortbildungsschritte:

a) mindestens 100 Stunden teilnehmende Beobachtung bei einem laufenden Curriculum

b) selbständige Leitung von Ausbildungsteilen in Anwesenheit der AusbildungsleiterInnen des Curriculums im Ausmaß von mindestens 60 Stunden

c) mindestens 100 Stunden Supervision bei einer/einem LehrtherapeutIn der ÖAS (kann als Live-Supervision, Reflecting Team oder als Vor- bzw. Nachbesprechung einer Ausbildungseinheit erfolgen).

VI. BESTELLUNGSVERFAHREN FÜR LEHRTHERAPEUT/INNEN

1. Vorschlag durch die AusbildungsleiterInnen an die Ausbildungskommission, entsprechende KandidatInnen zu den notwendigen Fortbildungsschritten in ihrem Curriculum zuzulassen.

2. Hearing durch die Ausbildungskommission, bei dem die Eignung hinsichtlich der erforderlichen Kriterien überprüft werden soll.

3. Abstimmung über die Zulassung der KandidatInnen zu den erforderlichen Fortbildungsschritten durch die Ausbildungskommission. Die Zulassung ist durch einfache Mehrheit gegeben. Die KandidatInnen sind bei der Diskussion der AK und bei der Abstimmung nicht anwesend.

4. Nach Absolvierung der Fortbildungsschritte Vorschlag der AusbildungsleiterInnen, in deren Curriculum die KandidatInnen gearbeitet haben, zur Anerkennung der KandidatInnen als LehrtherapeutInnen.

5. Anerkennung der KandidatInnen als LehrtherapeutInnen durch die Ausbildungskommission nach Hearing durch einfache Mehrheit.

6. Zur Ausbildungsleitung eines Curriculums kommen LehrtherapeutInnen in Frage, die mindestens ein ganzes Curriculum als LehrtherapeutInnen mitbetreut haben.

VII.
VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE AUFRECHTERHALTUNG DES             STATUS ALS LEHRTHTERAPEUT/IN

1.
Laufende psychotherapeutische Tätigkeit

2.
Laufende Tätigkeit als LehrtherapeutIn

3.
Regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen der AK

4.
Regelmäßige Teilnahme an den Fortbildungensveranstaltungen der AK
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